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 Veröffentlicht am 17.02.2004

Norm

StPO §152 Abs5

StPO §281 Abs1 Z3

StPO §345 Abs1 Z4

Rechtssatz

Verzichtet ein Zeuge nach inhaltlich verfehlter Belehrung darüber auf sein Entschlagungsrecht, so ist ein solcher

Verzicht unwirksam. Kommt in der - wenngleich unrichtigen - Belehrung die Anerkennung des Entschlagungsrechtes

zum Ausdruck, ist der Verzicht allerdings wirksam, wenn der Zeuge ohnehin vollständig über sein Recht informiert war.
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